




Aufstieg, Machtbereich und Bedeutung 
der Grafen von Toggenburg 

von 
Otto P. Clavadetscher 

Die Geschichte Uznachs ist ein Teil der Geschichte des toggenburgi- 
schen Machtbereichs, dessen Umfang nicht wesentlich durch geogra- 
phische Faktoren, sondern durch dynastische Zufalligkeiten und den 
Machtwillen der Toggenburger bestimmt wurde. Einige Erörterungen 
über dieses edelfreie Geschlecht, das um 1200 zur Grafenwürde auf- 
gestiegen ist, gehören deshalb an den Anfang einer Jubiläumsschrift 
über Uznach. 

Quellenlage 

Die Quellenlage und der Forschungsstand lassen es geraten erschei- 
nen, nicht einfach in Stichworten eine «Geschichte der Toggenbur- 
gerv zu schreiben, sondern in ein knappes Tatsachengerüst Bemerkun- 
gen über die bisherigen Forschungsergebnisse' und offenen Probleme 
einzuflechten und auch bisher unbekannte oder kaum beachtete 
Quellen auszuwerten. 

Die Burg Lütisburg beherbergte im 15. Jahrhundert das «Toggen- 
burger Archiv». Ein damals angelegtes Kopialbuch2 mit dem Titel 
«Registrum aller brief ze Lutispurgn gelangte erbweise an die Mont- 
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fort-Tettnang und 1810 ins Staatsarchiv Stuttgart, während die Ori- 
ginale heute teils in Wien, St. Gallen, Glarus, Feldkirch und in 
Schanfigger Gemeindearchiven liegen, größeren Teils aber verloren 
sind. Doch enthält das Kopialbuch nur Dokumente, die mit den 
Herrschaftsrechten und finanziellen Angelegenheiten des Grafen- 
hauses zusammenhängen, während alle Stücke über Grundherrschaft, 
Grundbesitz U. ä. fehlen. Auf uns gekommen sind zudem in umliegen- 
den Archiven Dutzende von Dokumenten, welche die Toggenburger 
ausgestellt haben. Auch für diese gilt, daß Besitz fast ausschließlich 
beim Erwerb oder bei der Veräußerung in den Quellen auftritt, wäh- 
rend der Großteil der Besitzungen, die eben in der Hand des Ge- 
schlechtes blieben, urkundlich nicht faßbar sind. Hier bringen vor 
allem die Lehenhücher des Klosters St. Gallen aus dem 15. und 
16. Jahrhundert5 die notwendige Korrektur. Leider fehlen die 
wichtigsten Quellen zur Geschichte der Grundherrschaft völlig, die 
Urbare und Rödel. In  der unsicheren Zeit unmittelbar nach dem Tod 
des letzten Grafen (1436) dürften diese Quellen verschwunden und 
zum Teil wohl absichtlich vernichtet worden sein. Aus dieser Quel- 
lenlage ergibt sich, daß die Geschichte der Toggenburger aus Bruch- 
stücken und durch Kombination mühsam erschlossen werden muß, 
was den Sicherheitsgrad der Ergebnisse natürlich nicht fordert und 
dem Ermessen weiten Spielraum läßt. 

Herkunft 

Uber die Herkunft der Toggenburger kann nur wenig Sicheres aus- 
gesagt werden. In einer Urkunde des Jahres 1044 ' sind sie ersrmals 
bezeugt. Damals schenkte der Straßburger Domherr Hunfred seine 
ererbten Güter im Elsass und in Embrach ans Hochstift Straßburg. 
Weit oben in der Zeugenliste figurieren Diethelm von Toggenburg 
und seine Söhne Berchtold und Ulrich. Daraus darf wohl auf Ver- 
wandtschaft mit Hunfred geschlossen werden, und zwar am ehesten 
über die Mutter, welche der Schenkung der Güter in Embrach zu- 
stimmte, sodaß diese von ihr her stammen dürften. Vielleicht hatten 
die Toggenburger auch die Vogtei über das Stift Embrach inne; 
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jedenfalls sind noch später Toggenburger Rechte in Embrach nach- 
weisbar.' Mit großer Wahrscheinlichkeit sind Diethelm von Toggen- 
burg und sein Sohn Ulrich identisch mit den in den Einsiedler Tradi- 
tionsnotizen genannten Diethelm und Ulrich von B ~ b i k o n . ~  Daß 
sich Adelsgescblechter zum Teil bis ins 13. Jahrhundert nach ver- 
schiedenen Sitzen benannten, ihr Zuname also noch nicht fest war, ist 
allgemein bekannt. Dabei handelt es sich nicht um verschiedene 
Linien, sondern dasselbe Familienglied nennt sich oft verschieden. 
Dies kann soweit gehen, daß ein Siegler sich in der Urkunde nach 
dem einen Sitz nennt, in der Siegellegende aber nach einem andern? 
Die Gleichsetzung derer von Toggenburg mit denen von Bubikon 
wird durch die toggenburgische Gründung des Johanniterhauses 
Bubikon am Ende des 12. Jahrhunderts entscheidend gestützt.' Alle 
weiteren genealogischen Kombinationen%us der Urkunde von 1044 
können hier vernachläßigt werden, da auf Grund der uns heute zur 
Verfügung stehenden Quellen keine hinreichende Sicherheit zu 
gewinnen ist und die Hauptstützen dieser Ansichten offensichtlich 
nicht zu tragen  erm mögen.'^ Zu beachten sind aber verwandtschaft- 
liche Zusammenhänge mit den Herren von Krenkingen und Stüh- 
lingen im Klettgau, worauf ein urkundliches Zeugnis von 1135/1136" 
und die relativ seltenen Vornamen Diethelm und vor allem Folknand 
hinweisen. Da aber nicht auszumachen ist, ob es sich um Verwandt- 
schaft über die männliche oder weibliche Linie handelt, ist diesen 
Zeugnissen für die Frage der Herkunft wenig zu entnehmen. In den 
süddeutschen Raum weisen auch Urkunden des Klosters Allerheiligen 
in Schaffhausen, in denen Toggenburger als Zeugen erscheinen." 
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Machtzentrum 

Die wertvollste Erkenntnis aus der Urkunde von 1044 besteht 
zweifellos darin, daß damals die «Stammburg», die Alt-Toggenburg 
(heute St. Iddaburg) hinter Gähwil in der Gemeinde Kirchberg SG, 
bestanden hat, nannten sich doch Diethelm und seine Söhne nacli 
ihr. Damit aber gehört die Toggenburg in die Frühzeit der Burgen- 
gründungen, was wieder auf die Bedeutung der Familie schließen 
läßt. Nur die mächtigsten edelfreien Geschlechter (nobiles) veriugten 
bereits in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts über Burgen, wäh- 
rend die Blütezeit des Burgenbaus im späteren 1 l. und vor allem im 
12. Jahrhundert liegt. Dies gilt für die rätischen, ost- und nord- 
schweizerischen Gebiete." Alt-Regensberg etwa ist frühestens 1030 
erbaut worden", und auch die Toggenburg wird 1044 noch kaum 
lange bestanden haben. Sowohl die Stellung in der Zeugenliste als 
auch die Benennung nach der Toggenburg bezeugen die <Toggen- 
burger;., als eine der mächtigsten Familien der Gegend. 

Burgen und Türme von Kleinadeligen oder gar von Raubrittern 
des 13. Jahrhunderts an schwer zugänglichen Stellen und auf schrof- 
fen Felsköpfen überraschen uns nicht, aber was für eine Funktion 
hatte die Burg eines mächtigen Edelherrengeschlechts hier zuoberst 
im Murgtal? Sie lag im Zentrum des toggenburgischen Besitzes und 
an den Verbindungslinien zwischen den verschiedenen Besitzkom- 
plexen: Unteres Toggenburg, oberer Thurgau und Zürcher Oberland 
(Bubikon). 

Das obere Toggenburg bis hinunter zur Talsperre von Starkenbach 
war vom Rheintal her genutzt und wohl auch spärlich besiedelt 
worden. Erst im Jahre 1313 kauften die Toggenburger die Wilden- 
burg mit allem Zubehör bis nach Starkeiibach von den Freiherren 
von Sax"; sie war Lehen des Klosters Einsiede1n1%nd dürfte mit der 
im Hochmittelalter dem Kloster Einsiedeln gehörenden Kirche Grabs 
zusammenhängen. Wir haben hier einen der häufigen Fälle, daß vor 
allem Alpen nördlich der Wasserscheide vom Süden aus genutzt 
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worden sind, während Besiedlung und Nutzung von Norden her 
noch lange nicht so weit fortgeschritten waren. Diesen Sachverhalt 
treffen wir etwa im Avers, das vor der Waiserwanderuilg vom 
Berge11 aus genutzt wurde, im Alpstein mit den romanischen Alp- 
namen Samtis(ersee) und Kamor, im Raum ob Preda, dessen Alpen 
der Gemeinde Zuoz gehörten. 

Das Gebiet nördlich von Starkenstein, besonders die Seitentäler 
waren bis in die Rodungszeit des 11./12. Jahrhunderts unbesiedelt. 
«Voralemannische>> Namen entpuppen sich mindesrens teilweise als 
Fehldeututigen. So ist Senis südöstlich der Toggenburg nichts anderes 
als das schon in den Lehenhüchern des 15. Jahrhunderts bezeusre 
Sennhus." 

In dieses siedlungsleere oder mindestens siedlunssarme Gebiet 
haben nun die Toggenburger im 11. Jahrhundert ihren Hauptsitz 
verlegt. Es muß angenommen werden, daß sie schon damals über 
recht umfangreiche11 Besitz im obern Thurgau verfügten, über dessen 
Herkunft aber alle Anhaltspunkte fehlen. Auch dürften sie bereits zu 
dieser Zeit in irgendeiner Funktion für das Hochstift Konstanz tätig 
gewesen sein, welchem die Kirchen Mosna~ig'~, Kappel" und Sirnach?' 
gehörten. 

Im Untertoggenburg reichte der Besitz des Klosters St. Galle11 süd- 
lich nur wenig über Magdenau hinaus, im Thurtal blieb er im wesent- 
lichen auf einige Hauptpunkte am Fluß beschränkt: dem Kloster 
gehörten die Kirchen und weiterer Besitz in Schwarzenbach, Jon- 
schwil, Icirchberg und Wattwil mit der Burg Iberg, zudem Besitz in 
Rickenbach, Bazenheid, Bütschwil und Scheftenau (Gemeinde Watt- 
wil). In all diesen Orten lag auch Toggenburger Besitz in Genien- 
gelage mit dem st. gallischen. Die Toggenburger hatten nachweislich 
auch st. gallische Lehen inne, etwa in Rinda12', aber die Ausdehnung 
der Toggenburger Macht kann keinesfalls wesentlich in der Usur- 
pation st. gallischer Lehen und Besitzungen begründet sein, so daß die 

'7 StiASG, Lehensaichiv, Bd. 97, f .  9: Item Haini Amrnan von Kiscren von Senn- 
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Toggenburger einfach im Oberthurgau und im Thurtal St. Gallen als 
Grundherrn abgelöst hatten.22 Es ist zu bedenken, daß nach dem 
Zeugnis der vielen frühmittelalterlichen Schenkungsurkunden nicht 
geschlossene Komplexe an St. Gallen kamen, also auch weiterhin 
freier Grundbesitz erhalten blieb, der wohl in manchen Fallen beson- 
ders durch das Mittel der Vogtei unter toggenburgischen Einfluß 
geraten ist. 

In  viel stärkerem Maße, als man bisher angenommen hat, ist der 
heutige Bezirk Alttoggenburg, also das Gebiet links der Thur etwa 
von Bütschwil bis zur Kantonsgrenze im Norden, das Zentrum der 
toggenburgischen Macht gewesen. Hier müssen die Toggenburger in 
erheblichem Umfang gerodet oder sich vielleicht auch anderweitige 
Rodung nachträglich dienstbar gemacht haben. Die Urkunden lassen 
diesen Tatbestand viel zu wenig in Erscheinung treten. Die Karte bei 
K1auiP3 weist für das 13. Jahrhundert in diesem Raum ledi-ich sieben 
Orte mit toggeiiburgischem Besitz auf, was zusammen mit anderen 
Vberlegungen zur Annahme führte, daß das Schwergewicht des tog- 
menburgischen Grundbesitzes im obern Thurgau gelegen sei, der tat- 
:ichlich in den Urkunden des 13. Jahrhunderts wesentlich häufiger 
aufscheint. Nun muß aber beachtet werden, daß die Urkunden im 
wesentlichen nur über Besitzveränderungen sprechen, ein Grundstück 
oder Recht also nur dann als toggenburgisch in den Urkunden er- 
scheint, wenn es erworben oder veräußert wird. Eine geringe Zahl 
urkundlicher Zeugnisse für ein bestimmtes Gebiet kann deshalb 
zweierlei bedeuten, entweder daß hier wenig Toggenburger Besitz 
vorhanden war oder daß er eben toggenburgisch blieb, also nicht ver- 
äußert wurde und deshalb in den Urkunden kaum erscheint. Daß der 
zweite Fall zutrifft, beweisen die st. gallischen Lehenbücher des 15. 
und beginnenden 16. Jahrhunderts. Als äbtische Schreiber nach dem 
Vbergang der Herrschaft Toggenburg ans Kloster Sr. Gallen im 
Jahre 1468 im Laufe der Jahre verschiedene Lehenbücher erstellten, 
hatten sie zum Teil die glückliche Idee, durch eine Randnotiz zu ver- 
merken, ob das betreffende Lehen vor 1468 Hofgut, Klosterlehen, 
Toggenburger Lehen oder Lehen der Herren von Münchwil (Vasallen 
der Toggenburger) gewesen sei. So enthält etwa das Lehenbuch von 
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1494 Pb alte st. gallische Klosterlehen nur in Wattwil, Mosnang, 
Kirchberg (mit Schalkhusen), Mogelsberg, Ganterschwil und Jon- 
schwil, während die große Masse der Lehen in den zahlreichen 
Weilern des Alttoggenburgs mit der Grafschaft Toggenburg 1468 ans 
Kloster gelangt waren. Die Heranziehung dieser bis heute wenig 
beachteten2' Quellengattung löst also die Frage nach dem Zentrum 
der toggenburgischen Macht eindeutig, und nachträglich leuchtet 
denn auch ein, daß dieses Gebiet bis heute Alttoggenburg heißt! 

Die häufige Nennung thurgauischen Besitzes in den Urkunden 
aber bedeutet umgekehrt, daß die Toggenburger im 13. Jahrhundert 
diesen Besitz vermehrt abstießen, wobei der Verlust von Wil, auf den 
noch zurückzukommen sein wird, keine unwichtige Rolle gespielt ha- 
ben dürfte. 

Wenn auch sporadisch im Alttoggenburg iioch anderer Grundbe- 
sitz nachweisbar'9st, so verfügten die Grafen hier doch über ein 
Herrschaftsgehiet, in dem sie keine Konkurreiiten hatten und das sie 
entsprechend nutzen konnten. Ihre Steuer- und wohl auch Militärho- 
heit war unbestritten, auf diesen finanziellen und militärischen Mit- 
teln beruhte zweifellos das Ausgreifen der Toggenburger weit über 
ihr Stammgebiet hinaus im 14. Jahrhundert. Innenpolitisch hatten 
diese Verhältnisse eine straffe Herrschaft zur Folge, die keinen gros- 
ßen Raum für freiheitliche Regungen ließ. Nirgends ist daher die 
Rede von freier Erbleihe mit Veräußerungsfreiheit, schon gar nicht 
von auch nur beschränkter Selbstverwaltung dieser Rodungshauern. 
Der Ammann war ein rein herrschaftlicher Beamter, auf dessen Ein- 
setzung das Volk keinen Einfluß hatte und der im Namen des Herrn 
Gericht hielt. Es sprechen also auch die rechtsgeschichtlichen Verhält- 

0 von nisse gegen eine an sich schon unwahrscheinliche Ansiedluu, 
Walsern im To;genburg.Pi Mindestens im 14. Jahrhundert sind auch 
keine festen Gerichtsbezirke erkennbar, der Ammann war Vertreter 
des für das Gebiet zuständigen Gliedes des Grafenhauses und hielt 
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dort Gericht, wo es nötig war.2B Wohl gab es auch im Toggenhurg 
traditionelle Gerichtsorte, so etwa bei der Burg iii Bazenheid, aber 
der Ammann verlegte das Gericht oft in die Stadt Lichtensteig. Das 
Zugeständiiis an die Tradition bestand nur noch darin, daß der Rich- 
ter erklärte, hier in Lichtensteig zu Gericht zu sitzen, wie wenn er zu 
Bazenheid bei der Burg Gericht hielte." Diese Verlagerung des Ge- 
richtes in die Stadt läßt sich auch für das toggenburgische Gericht in 
der Herrschaft Uznach nachweisen, wo es von der alten Gerichts- 
stätte zu Lanziken (Gemeinde Eschenbacli) in die Stadt verlegt wur- 
de?' Auch im Gerichtswesen ist also die zunehmende Bedeutung der 
Städte erkennbar, die sicher bequemere Tagungsorte waren als ir- 
gendein alter «Ring>> unter einem Baum oder am Fuße einer Burg. 
Auch verfiugten die Städte schoii früh über Kanzleien, welche nun 
offenbar auch dem ursprünglich ländlichen Gericht dienstbar ge- 
macht wurden. 

Die Entstehung des toggenburgischen Machtbereichs bis 1200 kann 
also etwa folgendermaßen umschrieben werden: Im alten Durch- 
gangsgebiet vom obern Zürichsee über Winterthur an den Untersee, 
das durch zahlreiche römische Funde und Anlagen genau bestimmbar 
ist, hatte das Kloster St. Gallen erheblichen Besitz. Daiieben aber sa- 
ßen dort auch eine Reihe edelfreier Geschlechter, die uns vor allem in 
der zitierten Urkunde von 1044 gemeinsam entgegentreten. Unter 
diesen haben sich die Herren voil Rapperswil am obern Zürichsee im- 
mer mehr durchgesetzt und sind zur bestimmenden Macht -worden. 
Mit der Verlegung ihres Zentrums von der Alten Rapperswil bei Al- 
tendorf SZ nach dem heutigen Rapperswil wird ihre führende Stel- 
lung auch optisch erkennbar. Andere Edelfreie wie etwa diejenigen 
von Kempten und von Hinwil konnten ihren Stand wohl bewahren, 
traten aber politisch völlig zurück. Vielleicht drohte auch den Vor- 
gängern der Toggenburger dieses Schicksal, worauf sie ins wenig oder 
noch nicht besiedelte Waldgebiet nördlich des Hörnli auswichen und 

$8 Rudolf Wingarter, Ammann Graf FriedrichVII., saß in Mogelsheig, Oherhazen- 
heid. Ljchtensteie. und Gantcrschwil zu Gericht (UBSG IV, 2277: Klosterarchiv 
h4agdenau G. 5; ÜBSG V, 2567,3179). 

28 UBSG V, 3168: in aSSer der wis vnd mass und in allen den rechten, als ob ich ze 
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30 StadtA Zürich, 230: C h a t  Bollinger arnman ze Vrznach . . . sitzt zu Gericht.. . ze 
Vmach vnder der e ich. .  . in allen dem recliten, alz ob ich ze Lentzikon in dem 
hof ze gericht sisse . . . 



sich dort mit der Alttoggenburg einen neuen Herrschaftsmittelpunkt 
schufen. Damit war auch die Verbindung zu den Besitzungen im 
obern Thurgau, im Murgtal, hergestellt, die auf unbekannte Weise an 
diese Familie gelangt sind. Die Grenze nach Osten war durch die 
st. gallische Klostergrundherrschaft gegeben, im heutigen Untertog- 
genburg vermischten sich Toggenburger und St.Galler Besitz. Die 
kleine Grundherrschaft des Klosters Magdenau scheint später von 
dieser Lage profitiert zu haben, indem sie Schenkungen von beiden 
Seiten erhielt und so im Uiitertoggenburg die beiden Konkurrenten 
auseinanderhielt. Die einzige Ausdehnungsrnöglichkeit, die nach Sü- 
den, haben dann die Toggenburger im 13. und 14. Jahrhundert ge- 
nutzt und ihre Herrschaft auf fast das ganze Tal ausgedehnt, das 
noch heute ihren Namen trägt. 

Auseinandersetzwng mit St .  Gallen 

Bei dieser toggenburgischen Ausdehnungspolitik und der geschil- 
derten machtpolitischen Lage mußte es zu Auseinandersetzungen mit 
dem Kloster St.Galleii kommen. Den Rahmen dafür bot der große 
Kampf zwischen Kaiser und Papst im 11. Jahrhundert, der Invcsti- 
turstreit. Der kaisertreue Ulrich von Eppenstein hatte sich in St.Gal- 
len als Abt durchgesetzt und den Anhänger des Papstes und des Ge- 
genkönigs Rudolf von Schwaben, Lütold, vertrieben. Zu den Papst- 
anhangern in der Ostschweiz gehörten auch die Toggenburger, wel- 
che in den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden 
Parteien keine unbeträchtliche Rolle spielten. In  den 80er Jahren 
kam es mehrfach zu kriegerischen Auseinandersetzungen, über welche 
die Klosterges~hichtsschreibung~~ recht ausführlich berichtet. Auch 
wenn man den Parteistandpunkt berücksichtigt, ebenso die Freude 
des Chronisten am Detail, so können dieser Quelle doch für das Ver- 
hältnis zwischen dem Kloster St.Gallen und den Toggenburgern be- 
deutsame Vorgänge entnommen werden. Die Anlage fester Piätze 
durch den Abt an der Sitter (Kräzern), Glatt (wohl Burgau) und 
Thur (wohl Lütisburg) läßt die Toggenburger als wichtigen, wenn 
nicht den Hauptgegner St.Gallens erkennen. Wenn das Kloster an 
der Thur eine Befestigungsanlage errichten konnte, hatten offenbar 

31 Continuatio casuum sancti Galii, ed. G. Meycr u. Rno?iau, MVG 17, 1879, S. 62 f f .  
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die Toggenburger ihre Macht noch nicht entscheidend über die Thur 
hinaus ins Gebiet des heutigen Untertoggeiiburgs ausdehnen können. 
Verschiedene Uberfälle gegen das Kloster in den Jahren 1080 und 
1081 zeigen aber andererseits ebenso deutlich, wie sehr das Kloster 
von seinen Gegnern bedroht war, konnten sie doch auf der Bernegg 
westlich des Klosters eine Befestigung errichten, die Folknand vori 
Toggenburg anvertraut wurde. Nach längerem Hin und Her setzte 
sich aber St.Gallen durch. Die Bernegg wurde erobert und verbrannt, 
Folknand getötet. Ferner eroberte der Abt das verloren gegangene 
Lütisburg zurück und baute es aus, weiter eroberte und zerstörte er 
die Alttoggenburg trotz ihrer günstigen Lage. 1086 schieii sich aller- 
dings die Lage nochmals zu wenden. Diethelm von Toggenhurg über- 
fiel das Kloster, der Rückzug üLer die Sitter wurde ihm dann aber 
abgeschnitten und er mußte sich den Abzug erkaufen. Die Friedeiis- 
hedingungen sind nicht bekannt, die Toggenburger haben sich aber 
zweifellos aus den Kämpfen zurückziehen müssen. Tat<ächlich sind 
sie als Gegner St.Gallens in den noch folgenden militärischen Auseiii- 
andersetzungen bis 1086 nicht mehr nachweisbar. Der Investitur- 
streit war für die Toggenburger zweifellos ein schwerer Rückschlag. 
Die weitere Ausdehnung auf Kosten des Klosters St.Gallen war un- 
terbunden. Der Gegner hatte sich an der Thur an strategisch günsti- 

--eil- ger Stelle festgesetzt, das eigene Herrschaftszeiitrum, die Altto„ 
burg, lag in Trümmer. Bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts hatten 
sich die Toggenburger offenbar von dieser Niederlage wieder erholt. 
Die Quellen lassen uns zwar im Stich, doch dürften größere Kämpfe 
kaum stattgefunden haben, sie müßten sich sonst irgendwie in der 
Klostergeschichtsschreibung niedergeschlagen haben. Tatsache jedoch 
ist, da8 um 1220 drei Burgen den Rückhalt der toggenburgischen 
Macht bildeten. Auf jeder saß ein Vertreter des Geschlechts, auf der 
Alttoggenburg, auf Rengetswil im obern Thurgau und in Lütisburg. 
Somit steht wenigstens fest, daß im Laufe des 12. Jalirhunderts Lü- 
tisburg an die Toggenburger gekommen und die Altroggeiiburg wie- 
der aufgebaut worden war. Mit Lütishurg besaßen sie einen festen 
Stützpunkt rechts der Thur, dies ist der einzige sicher faßhare Fort- 
schritt in der toggenburgischen Machtstellung gegenüber der Zeit des 
Investiturstreites. Der feste Besitz von Lütisburg war sicher auch 
Voraussetzung für den Vorstoß der Toggenburger ins Neckertal. 



Der Grafentitel 

In die Zeit um 1200 fallt auch die Standeserhöhung der Toggen- 
burger, das heißt die «Erwerbung>> des Grafentitels. Die Toggenbur- 
ger gehörten zum Stand der Edelfreien, nobiles. Im 12. und 13. Jahr- 
hundert sind diese als von den Grafen einerseits und dem übrigen 
freien Adel andererseits klar abgegrenzter Stand faßbar. In Ratien 
laßt sich feststellen, daß es überhaupt keine Ausnahmen bei der Be- 
zeichnung von Adeligen als nobiles gibt, das heißt Angehörige eines 
nicht edelfreien Geschlechtes tragen nie das Prädikat n~bilis.~'  Am 
besten kann ihre Stellung in der mittelalterlichen Ständeordnung mit 
dem allerdings einer späteren Zeit angehörenden Ausdruck ereichs- 
frei>> oder nreichsunmittelbar>> umschrieben werden. Positiv bedeutet 
dies praktische Gleichstellung mit den Grafen, weshalb man sie auch 
als «grafengleichs bezeichnen könnte, negativ, daß zwischen ihnen 
und dem König keine andere Gewalt mehr stand. Ihr politisches 
Schicksal hing davon ab, ob sie sich gegenüber anderen reichsunmit- 
telbaren Gewalten (den Bischöfen, den Reichsäbten und den Grafen) 
zu behaupten vermochten oder in irgendeiner Form unter ihre Ge- 
walt kamen. In Graubünden wurde das Problem weitgehend durch 
das Aussterben dieser cdelfreien Familien im 13. und 14. Jahrhundert 
«gelöst*, und die Edelfreien von Hinwil etwa sind zu Vasallen der 
Rapperswiler abgesunken, vielleicht sogar ihre Dienstleute geworden, 
diejenigen von Bäbikon in der Gemeinde Kirchberg SG verschwin- 
den", sind vielleicht ins Gebiet ihrer Verwandten von Strättligen ins 
Bernbiet gezogen, als im Alttoggenburg für sie neben den zum Gra- 
fenstand aufgestiegenen Toggenburgern kein Platz mehr war. Sonst 
gab es im toggenburgischen Machtbereich keine nobiles. 

In einer Urkunde an den Papst zugunsten des Johanniterhauses 
Bubikon um 1200 nennt sich Diethelm V. von Toggenburg noch 
<<Mann freien Standesn (homo libere c~nditionis).~' Bereits im näch- 
sten erhaltenen Dokument vom 24. Juni 1209 steht dessen Sohn 
Diethelm VI. mit dem Titel eines Grafen (comes) an erster Stelle 
unter den weltlichen Zeugen? Die Urkunde ist zwar im Stiftsarchiv 

~- 

" 0. P. Clauadeircher, nobilis, edel, f iy ,  Histor. Forschungen für W. Scblesin8eer, 
KölnlWien 1974, S. 242-251. 

33 Liitold V. Bäbikon am 3. April 1244 letztmals genannt, UBSG 111, 889- 
34 UBSG IV, Anhang 13. 
35 UBSG 111,838. 



St. Gallen nur abschriftlich überliefert, aber die Steilung Diethelms 
innerhalb der Zeugenreihe, an erster Stelle der weltliche11 Zeugen vor 
einer ganzen Reihe von Edelfreien (von Klingen, von Bürglen, voii 
Bußnang, von Güttingen U. a.) schließt jeden Zweifel an seinem 
Grafentitel in der verlorenen Originalurkuiide aus. Diethelm VI. hat 
also als erster Toggenburger den Grafentitel getragen. Mit einer 
einzigen Ausnahme3Qreten die Toggenburger in der Folge nur noch 
als Grafen auf. 

Wenig später, im Jahre 1233, sind auch die Herren von Rapperswil 
erstmals mit dem Grafentitel faßbar. Hier ist also ebenfalls ein edel- 
freies Geschlecht zur Grafenwürde aufgestiegen, die Stande<änderung 
ist genau fixierbar. Als Vögte des Klosters Einsiedelii trugen sie bis 
zum August 1232 den Titel Vogt", am 8. März 1233 " nannte sich 
Rudolf erstmals Graf. Im Gegensatz zu den Toggenburgern und 
Rapperswilern führten die Freiherren von Rcgensberg den Grafen- 
titel nur vorübergehend, 1209 bis 1219.30 I-Iingewiesen sei auch noch 
auf die Freiherren von Vaz in Rätieii, wo sie neben dem Bischof und 
an der Spitze weiterer Edelgeschlechter eine grafengleiche Stellung 

0 von einnahmen. Sie nannten sich nie Grafeii; wie aber ihre Stellun, 
der Mitwelt, und zwar von den beiden führenden Mächten aufgefaßt 
wurde, zeigen zwei bisher kaum beachtete Urkunden. In der Zeugen- 
reihe einer Königsurkunde Rudolfs für das Kloster Kempten im 
Allgäu von 1275 erscheint der Herr von Vaz unter den Grafen'" und 
1335 ist in einer in Avignon ausgestellten Ahlaßurkunde für die 
Kirche Davos Donat von Vaz als Graf bezeichiiet." Zwei Jahre spä- 
ter war das Haus mit Donat ausgestorben, uiid es ist mindestens 
denkbar, daß sonst auch die Vazer in den Grafenstand aufgestiegen 
wären. Vielleicht aber hatte der Realpolitiker Donat von Vaz, dessen 
Tod ohne männliche Erben bevorstand, an einer solchen Ranger- 
Iiöhung gar kein Interesse mehr. Auf die anerkaiiiite grafengleiche 

3e In  einer bischöflichcn Urkunde von 1243 werden die Toggenburger als nobilcs 
viri bezeichnet, UB Zürich 11, 577; aber 1244 bezeichnet sie auch einc bischöf- 
l i c h ~  Urkunde als comites, ThUB 11, 167. - Aus dcr Urkunde von 1243 ist also 
nichts zu schließen 

37 UB Zürich I. 475. 
~~~~ ~~ ~ 

38 P. Klßili, Entstehung, S. 24. 
HauptstaatsA München, Kaiserselekt 961: . . . Tyrolcnsis . . . de Werdenberch 
de Vatzs er de Monteforti comites. 

" Mohr 11,245. 



Stellung Donats weist auch die Verheiratung Leider vazischer Erb- 
töchter mit Grafen, der Kunigunde mit Graf Friedrich V. von Tog- 
genburg und der Ursula mit Graf Rudolf von Werdenherg-Sargans, 
und die Toggenburger konnten sich später auch nur Grafen im Präti- 
gau und zu Davos nennen, weil sie die grafengleichen Rechte in die- 
sen Herrschaften von Doiiat von Vaz geerbt hatten. 

Wie ist nun dieser ~Aufstiegn zur Grafenwürde zu erklären? Die 
Meinungen in der Geschichtsschreibung gehen erheblich auseinander. 
Im wesentlichen werden drei Theorien vertreten: 
1. Aufstieg aus eigener Machtvollkommenheit 
2. Erwerb von Uzuach als alte gräfliche Gerichtssrätte durch die 

Heirat Diethelms VI. mit Guta von Rapperswil 
3. Königliche Verleihung. 

Punkt 2 entiallt sicher, da nicht einzusehen ist, warum die Rap- 
perswiler, denen Uznach bis zur Heirat Gutas zustand, als Inhaber 
der Gerichtsstätte Uznach nicht bereits den Grafentitel geführt hät- 
ten, wenn dieser Gerichtsbesitz standeserhöhend gewirkt hätte, son- 
dern erst 1233 als Grafen nachweisbar sind, während dann der Besitz 
der gleichen gerichtlichen Rechte in Uznach den Toggenburgern um 
1209 den Grafentitel eingetragen haben sollte. 

Keine sichere Entscheidung ist möglich zwischen Aufstieg infolge 
der tatsächlichen Machtverhältnisse und königlicher Verleihung, 
welche in dieser Zeit aber nicht urkundlich erfolgen mußte. Das 
Fehlen von königlichen Privilegien schlieiSt also die zweite Möglich- 
keit keineswegs aus. Bestimmt sprechen gute Gründe für die An- 
nahme des Grafentitels als Ausdruck der führenden politischen Stel- 
lung in einem größeren Gebiet.'* Es ist jedoch dem Zeitpunkt der 
Standeserhöhung zu wenig Beachtung geschenkt worden. Die Tog- 
genburger errangen ihren Grafentitel im ersten Jahrzehnt des 
13. Jahrhunderts, also in der Zeit des staufisch-welfischen Doppel- 
königtums. Für die Rapperswiler ist der Vorgang noch genauer zu 
bestimmen, nämlich 123211233, also die Zeit kurz nach dem ersten 
Konflikt zwischen König Friedrich 11. und dem Papst. Die kaiser- 
freundliche Haltung der Vögte von Rapperswil ist durch häufigen 
Aufenthalt beim König (Zeugen in Königsurkunden)" belegt, und 

'2 Vgi. vor allem P. Kläui, Entstehung, S. 22 ff.  
1212 und 1214 in Basel; 1213, 1215 und 1220 in I-Iagcnau; 1215 und 1216 in 
Speyer; 1215 und 1216 in Nürnbcrg; 1215 in Eger; 1216 und 1217 in Ulm; 1220 
in Konstanz; 1223 in Florem. 



auch Graf Rudolf befand sich 1234 bei Friedrichs Sohn König Hein- 
rich in Nürnberg."' So ist vielleicht doch nicht ganz auszuschließen, 
daß die aufstrebenden Edelfreien Doppelkönigtum und Kampf zwi- 
schen Kaiser und Papst für ihre Zwecke ausnützen konnten, wobei 
nicht unbedingt an eine ausdrückliche Privilegierung gedacht werden 
muß. Indirekte Anerkennung oder auch nur stillschweigende Dul- 
dung mag diesen Herren genügt haben, deren Stellung eben doch in 
erster Linie auf ihrer Macht beruhte. Fest steht jedenfalls, daß kein 
Herr Graf werden konnte, der nicht in einem größeren Gebiet gräfli- 
che Rechte ausübte. 

Die Bluttat von 1226 und ihre Folgen 

Noch zu Lebzeiten des ersten Grafen, Diethelms, trat ein schwerer 
Rückschlag ein, der mit einem Ereignis zusammenhängt, das man 
gemeinhin als <<Brudermord>> zu bezeichnen pflegt. Wieder kennen 
wir die Ereignisse nur aus der ausführlichen Schilderung eines St. 
Galler Klosterchronisten, Konrads von Pfifers, des letzten Fort- 
setzers der Casus sancti Galli? Der ältere Sohn Graf Diethelms, 
DiethelmVII., soll auf seiner Burg Rengetswil im ohern Thurgau 
seinen jüngern Bruder Friedrich am 12. Dezember 1226 ermordet, 
respektive dessen Ermordung veranlaßt haben. Spannungen bestan- 
den zweifellos in der Familie, hatte doch der Vater den Sohn Diet- 
helm mit Sondervermögen ausgestattet und damit emanzipiert und 
vermutlich von weiterer Erbschaft ausgeschlossen. Grund dazu war 
wohl dessen Heirat mit einer Gräfin von Neuenburg, in deren Gebiet 
andere güterrechtliche Anschauungeii herrschten. Neue Schwierig- 
keiten brachte die Heirat des jüngern Bruders Friedrich mit einer 
Gräfin von Montfort, nachdem die Verlobung mit einer Schwester 
der Schwägerin von Neuenburg gelöst worden war. Schwerer wog 
aber zweifellos die Ausstattung Friedrichs mit der Alttoggenhurg und 
mit Wil, das der Chronist bereits als Stadt bezeichnet. Der <<Bruder- 
mordu aber reduziert sich bei sachlicher Interpretation der Quelle zur 
Blutrachehandlung einer Graf Diethelm verpflichteten Adelssippe.'" 

Monumenta Boica XXXa. Nr. 722 und 723. 
'Wontadi de Fabaria continuatio casuurn sancti Galii, ed. G. Meyer U. Knonau, 

MVG 17, 1879, S. 209 ff. 
' 6  Vgl. zur ganzen An~elegcnheit die kritischen, zutreffenden Ausführungen von 

B. Meyer, Fischingen, S. 70 ff. 



Noch weniger Glaubeii verdient der Chroiiist für die Schilderung der 
Folgen dieser Bluttat. Die Eltern hatten zum Dank dafür, da8  der 
Abt von St. Gallen den Leichnam im Kloster begrub, an St. Gallen 
die Alttoggenburg und Wil geschenkt. Es scheint aber vielmehr, da8 
der Abt von St. Gallen das eben zur Graferiwiirde aufgestiegene kon- 
kurrierende Adelshaus bei dieser sich bietenden Gelegenheit schwä- 
chen wollte. 

Nach dem Tod der Eltern trat nun ein, was St. Gallen befürchtete, 
die Vereinigung des gesamten Toggenburger Besitzes in der Hand 
Diethelms, der alsobald die Toggenburg und Wil in einer Fehde zu- 
rückzugewinnen suchte; doch wurde der Streit mit einem Vergleich 
beendet, wonach der Abt die beiden Besitzungeii behielt, aber dem 
Grafen und seinen Getreuen eine hohe Summe für die aschenkun- 
bezahlen mußte."' Die Ereignisse nach der Bluttat von 1226 erschei- 
nen damit doch in einem etwas anderen Licht, besonders wenn man 
noch hinzunimmt, da8 auch der Bischof von Konstanz den Toggeii- 
burgern die Vogtei über das konstanzische Eigenkloster Fischingen 
und die Herrschaft Tannegg entzog." Die beiden machtpolitischen 
Nachbarn und Konkurrenten der Grafen von Toggenhurg, der Abt 
von St. Gallen und der Bischof von Konstanz, haben offensichtlich 
die Lage nach der Bluttat ausgenützt. 

Diethelm gab aber seine Pläne noch nicht auf. In einer neuen 
Fehde versuchte er nochmals, unter Bruch des eben zustande gekom- 
menen Friedens, das Verlorene zurückzugewinnen. Mit den rechtli- 
chen Mitteln des Mittelalters, Acht und Exkommunikation, trennte 
der Abt seinen Gegner von den Anhängern und Helfern und zwang 
ihn zu einem neucn Abkommen. Er durfte im Thurgau keine Burgen 
mehr haben oder hauen. Der Abt gab die Eroberungen heraus bis auf 
die Burgen Luterberg und Liütisburg, deren Schicksal er sich vorbe- 
hielt. Als Pfand für die Einhaltung des iieuen Vertrags mußte Diet- 
helm dem Abt sogar die Festc Uziiaberg übergeben." So waren die 
Toggenburger im obern Thurgau deutlich zurückgebunden, schwerer 
wog aber der Verlust der Stammburg und Uznabergs; die Grafen- 
würde und die starke Stellung im heutigen Toggenburg blieben je- 
doch im wesentlicl~en erhalten. Auch jetzt benötigte das Grafenhaus 

"? UBSG 111,871. 
" B. Meyer, Fischingen, S. 79 
" UBSG 111,873. 



chen Grablege der Toggenburger.'"uch der Leichnam des letzten 
Toggenburgers wurde 1442 von Feldkirch, wo Friedrich gestorben 
war, nach Rüti übergeführt, als die Grabkapelle errichtet war, doch 
schon im nächsten Jahr schändeten die Schwyzer und ihre Verbünde- 
ten im Verlaufe des grausamen Bürgerkrieges die Grabstätte." 

Nur einige Jahrzehnte waren die Toggenburger Vögte des Kon- 
stanzer Eigenklosters Fischingen, auch diese Stellung ging im An- 
schluß an die Bluttat von 1226 verloren. Ober die nicht zahlreichen 
Schenkungen und Verzichtleistungeu der Grafen zugunsten des Klo- 
sters entstanden aber Differenzen, und erst 1283 verzichteten Diet- 
helm und Friedrich auf alle Aiisprüche und gaben somit weitere 
Positionen im obern Thurgau auf.j8 

Machtpolitisch von geringer Bedeutung waren die vielen Eigen- 
tumsübertragungen an Klöster, wenn Vasallen ihre Lehen an diese 
verkauft oder geschenkt hatten; denn auf diese Güter hatte der 
Lehensherr keinen direkten Einfluß melir, und die Vasallenpflicht 
dem Herrn gegenüber blieb ja bestehen, wenn einzelne Teile des 
Lehens veräußert wurden. 

Das Ansehen des aufgestiegeiien Grafengeschlechts erhellt aber 
auch aus den vielen geistlichen Korporationen, in denen Toggenbur- 
ger, oft in führender Stellung, saßen. Im Fraumünster in Zürich fin- 
den wir 1248 eine Nichte Krafts I?', im Dominikanerinnenkloster 
Oetenbach in Zürich 1325 zwei Spitzenbergerinnen, Enkelinneii 
Friedrichs III.60 Wilhelm hatte in der zweiten Hälfte des 13. Jahr- 
hunderts ei~ie Domherrenstelle in Basei inne6', während wir für diese 
Zeit vergeblich nach Domherren in Koiistanz aus dem Hause Tog- 
genburg suchen. Die schon mehrfach erwähnte macl~tpolitische Kon- 
kurrenz zwischen Koiistanz und deii Grafen scheint sich auch hierin 
zu  spiegeln. Es dürfte nicht Zufall sein, da8 Graf Kraft 1299 " Kon- 

" UB Zürich XI, 4065: elegerunt etiam in dicto monasterio ecclesiasticurn sepultu- 
ram; StAZH C I1 16,209: . . . gotzhus, d a . .  . vnser vordcrn begraben r8went.. . 
Vg1. P. Bütler, Friedrich VII., der letzte Graf von Toggenburg 11, MVG 25, 
1 X94 $ 99 f 

" UB ~ ü r i c h  11, 716. 
" ebd. X, 3974. 

Trouiiiat, ~Monuments de l'histoire de i'ancien 6v6ch6 de Balc, 11, 98, 99; ThUB 
VII,  Nachtrag 13; REC I,  2462,2465. 
UBSG 111, S. 845, Anhang 10. 



stanzer Domherr werden konnte, also in einer Zeic, da  die Toggen- 
burger ihre Stellung im Thursau weitgehend liquidiert hatten und 
sich iieuen Zielen im Süden des bisherigen Machtbereichs zuzuwen- 
den begannen. Auch sein später wieder weltlich gewordener Neffe, 
Friedrich V., war Konstanzer Domherr." Eine bedeutende Rolle in 
einer politisch aufgewühlten Zeit spielte Kraft dann als Propst des 
Großmünsters in Zürich während der langen Zeit von 1309" bis 
1339. Er stellte auch die politische Verbindung zwischen dem Gra- 
fenhaus und der aufstrebenden Stadt her, indem er 1327 mit seinen 
Burgen und Leuten ins Burgrecht von Zürich eintrat? 

Auch war vorgesehen, einen weitern Toggenburger Grafen ins Ka- 
pitel des Großmünsters aufzunehmen. Die Anwartschaft für Fried- 
rich V., der auch Kirchherr von Bäretswil und Hagendorf " war, ist 
fürs Jahr 1321 bezeugt ", doch kehrte Friedrich schon vor dem Tod 
seines ~ r u d e r s  Diethelm X. im Gefecht bei Grinau 1337 in den welt- 
lichen Stand zurück, und tatsächlich sicherte dann seine Ehe mit 
Kunigunde von Vaz, einer der Erhtöchter Donats, den Fortbestand 
des Hauses. 

Die Brun'sche Umwälzung in Zürich berührte die Stellung Krafts 
nicht, er stand auf der Seite des neuen Regimes, siegelte er doch zu- 
sammen mit andern die Urkunde, durch welche Brun und der Rat 
zwölf alte Ratsmitglieder aus der Stadt verbannten."' Auch in der 
Grinauer Fehde von 1337 unterstützten die Toggenburger Zürich. 

Ein Kanonikat Konrads von Toggenhurg im Stift Embrach 
(1223) '' dürfte noch mit den aus der Frühzeit bekannten engen Be- 
ziehungen der Toggenburger zu Embrachin zusammenhängen. 

In einem besonders engen Verhältnis aber standen die Toggenbur- 
ger zum Johanniterorden. Die Gründung der Häuser Bubikon und 
Tobel wurde bereits erwähnt. Heinrich von Toggenhurg war um die 

aa UBSG IV, Anhang 169 vom 13.Januar 1318 und UBSG 111, 1251 vom 2.Mai 
1319; GencraUandesA Karlsruhe V/661 vorn 9.Mai 1320; UBSG IV, Anhang 
174 vorn 22. Oktober 1320. 
16. Dezember 1309 erstmals ciwähnt (UB Zürich VIII, 3007). 

" UB Zürich XI, 4101. 
UB Zürich X, 3708, 3715. - Kirchherr von Hägendorf SO: Quellenuzerk 113, 
Anli 

" UB Zürich X. 3708 
Zürcher ~tadtbüchci I ,  252 
Uf3 Zürich 11,887. 
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Mitte des 13. Jahrhunderts nicht nur Meister der Johanniterhauser 
im Elsaß und Breisgau" oder in Oberalemannien, wie es in anderen 
Urkundeni' heißt, sondern stand einzelnen Hausern zeitweise auch 
selber vor, so der Kommende in Buchsee (Herzogenhuchsee BE) 1257 
bis 1274 j3 ,  derjenigen in Neuenburg nach 1267 bis 1271 '', dem Haus 
Hohenrain LU 1267-1273 ", wobei ihm als Komtur der aus dem 
engsten toggenburgischen Herrschaftsbereich stammende, im Jahre 
1284 bezeugte Heinrich von Lichtensteigi%achfolgte, und endlich 
leitete er, miiidestens nominell, 1259-1264 " auch die toggenburgi- 
sche Gründung Bubikon. 

Der Lebenskreis und die Bedeutung eines zur gräflichen Würde 
aufgestiegenen Freiherrengeschlechts lassen sich nicht nur am Macht- 
bereich ablesen, sondern auch etwa an Rechtshandlungen als Vögte 
weiblicher oder unmündiger Personen. Es sind nur Standesgleiche, 
denen solche Dienste geleistet werden. So wurde Friedrich 111. von 
Toggenburg vor dem König zum Vogt des jungen Lütold von Re- 
gensberg bestellt, als dieser im Jahre 1291 Besitz verkaufte." Mit 
ihrem gerichtlich bestellten Vogt Friedrich von Toggenburg verkauf- 
te 1293194 Gräfin Elisabeth von Rapperswil Besitz und verzichtete 
auf Lehensrechte.'" 

Ebenso sind es Gleich- oder gar Höhergestellte, für die die Grafen 
von Toggenburg Bürgschaft leisten <<durften>,, etwa für den Bischof 
von Konstanz 1287 besonders aber für die österreichischen Habs- 
burger, seieii es nun die Königin Elisabeth, der Gegenspieler Ludwigs 
des Bayern, König Friedrich, oder Herzog Leopold.8' Die Toggen- 
burger standen anfangs des 14. Jahrhunderts auf habsburgischer 
Seite, setzten sich im Marchenstreit für die gefangenen Gegner der 

Freiburser UB I. 128. 
'? z. Bsp. ebd. I, 131. 
'3 Hier und in den folgenden Anmerkungen wird jeureils das crste und das letzte 
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Schwyzer einsz und ließen 1315 Friedrich IV. auf dem Schlachtfeld 
von Morgarten. Die Hinwendung Zürichs zu den Eidgenossen in der 
Zeit der Mordnacht (1350) brachte die Tog;enhurger auch in Gegen- 
satz zur Stadt Zürichg" mit der sie seit den Zeiten des Propstes Kraft 
im Burgrecht standen, doch folgte bald die Aussöhnung?' 
Die militärische Stärke der Toggenburger beruhte wohl auf der rela- 
tiv großen Zahl von Dienstleuten (Ministerialen) und Lehensleuten 
(Vasallen). Ein gutes Dutzend Burgen standen allein im engsten 
Herrschaftsgebiet, im Alttoggenburg. Die Dienstleute sind nicht 
immer sicher von den Vasallen zu unterscheiden, aber über minde- 
stens ein Duczend von Ministerialenfamilien haben die Toggenburger 
verfügt, und Lehensträger toggenburgischer Guter finden sich einige 
Dutzend. Ihr politischer und militärischer Wert wurde aber dadurch 
gemindert, daß manche auch Ministerialen der politischen Konkur- 
renten waren (so etwa die von Bichelsee, von Ainwil, von Landegg, 
von Zuckenriet auch Ministerialen von St. Gallen und die von Heit- 
nau auch IConsranzer Dienstleute), vor allem aber oft Lehen von 
Sr. Gallen und Konstanz innehatteil. Daß man sich um Dienstleute 
stritt und Doppelministerialität zu vermeiden suchte, zeigt sich bei 
der Auseinandersetzung zwischen St. Gallen und deii Toggeuburgern 
nach der Bluttat von 1226 deutlich. Nach dem Friedensvertrag von 
1234 konnten die Dienst- und anderen Toggenburger Leuce, welche 
sich auf die Seite St. Gallens gestellt hatten, zum alten Herrn zu- 
rückkehren. Doch ist mindestens ein Teil im st. gallischen Dienstver- 
hältnis verblieben, denn noch im gleichen Jahr bestätigte der Abt den 
ehemals roggenburgischen Ministerialen das Recht, Güter an Bubikoii 
zu vergaben, und dehnte es weiter auch auf Tobel aus?' Zudem sind 
in der Folge Adelige als St. Galler Ministerialen nachweisbar, die 
sicher nicht ursprünglich zur Dienstmannschaft des Klosters geh'ort 
haben, sondern eben nach 1226 aus dem Toggenburger Dienst über- 
getreten sind, so etwa die von Luterberg und wohl auch die von Bühl 
und von Horbeu. 

Den Versuch, die Bedeutung und die Machi dieses zur Grafen- 
würde aufgestiegenen Hauses von verschiedeneii Seiten her zu er- 

6% UB Zürich IX, 3206. 
83 Queknwcrk 1/3, 1014. 
8' SrAZH C I. 479 (Reeest: Eida. Abschiede I. 951 
83 ~ B S G  111,'873. 
8' UBSG IV, Anhang 36. 



fassen, soll ein kurzer Oberblick über die Lehen beschließen, welche 
die Toggenburger bis 1300 von andern Herren erworben haben. 

Von der Kirche Konstanz hatten die Toggenburger das Patronats- 
recht der Kirche Kappe1 zu Lehen und es an die von Glattburg wei- 
terverliehen. Die toggenLurgischen Lehensrechte scheinen nicht beein- 
trächtigt worden zu sein, als der Bischof 1218 sein Eigentumsrecht 
ans Kloster St. Johann übertrug." Von an die Toggenburger verlie- 
henem Konstanzer Besitz in Affeltrangen erfahren wir erst beim Ver- 
zicht von 1282. Diese Güter scheinen zudem an die von Heitnau wei- 
terverliehen geweseii zu sein.ss 

Ihre st. gallischen Lehen in Hirsindau (Staffelriet bei Benken SG) 
verkauften die Toggenburger ans Kloster Rüti.Rs Von ganz anderer 
Bedeutung Für die Toggenburger als die bisher genannten Lehen war 
die befestigte Stadt Lichtensteig. Wohl ebenfalls infolge der bekann- 
ten Auseinandersetzungen mit Sr. Gallen hatten sie die Toggenburger 
nur als st. gallisches Lehen inne. 1271 mußten sie diese sogar dem 
Lehensherrn verpfänden und durften sie nicht vor zehn Jahreii zu- 
rü~likaufen?~ Immerhin hielten sie sich so die Möglichkeit des Rück- 
kaufs offen, der dann auch erfolgt ist ", während der Verzicht auf das 
Lehefl gegen Entschädigung endgültig gewesen wäre. 

Schon wegen der Lage bedeutungslos war der Lehensbesitz einer 
Wiese in Ermatingen vom Kloster Reichenau, was durch die Schen- 
kung an Magdenau bestätigt wird?' 

Es waren also nur periphere Besitzungen, welche die Toggenburger 
zeitweise von andern Lehensherren zu Lehen hatten. Machtpolitisch 
kam ihnen geringe Bedeutung zu, rechtlich aber ergaben sich doch 
Lehensbindungen, die in Konfliktszeiten die Handlungsfreiheit ein- 
schränken konnten. Daß das Lehensrecht tatsächlich in diesem Sinne 

UBSG 111,845. 
S8 ThUB 111, 722. Der ncue Inhaber hatte die Güter von denen von Heitnau ge- 

kauft. 
s9 UBSG 111, 929; IV Anhang 27. 
" UBSG 111,993. 
" Urkundlich ist der Rückkauf nicht bczeugt, Lichtensteig ivar aber irn 14. und 

15. Jahrhundert unbestritten toggenburgische Stadt und die Einwollner Toggen- 
burgcr Eigenleute. St. Gallen hat offensichtlich nicht einmal das Oberlehens- 
recht wahren können. - In  Lichtensteio hatte nun die Macht zuounsten der " 
Toacnhurger entschieden wic im 13. Jahrhundert zugunsten St. Gallens! 
UBSG IV, Anhang 131 und Beilage. 



verwendet wurde, zeigt folgender Fall. Nach einem Streit traten 
Bürgermeister und Rat von Iconstanz als Schadenersatz den Grafen 
Kraft und Friedrich von Toggenburg eine Wiese ab, erhielten sie 
aber als Lehen zurück. Nach beider Tod sollte die Stadt <<der man- 
schaft ledig>,, also nicht mehr lehensrechtlich gebunden sein."3 Zu 
Lebzeiten der Grafen aber konnte die Stadt nichts mehr gegen sie 
unternehmen, ohne ihr Lehensgelübde zu brechen. 

Ausdehnz~ng und Höhepunkt im 14./11. Jahrhundert 

Im 14. Jahrhundert gelang es den Toggenburgern, ihren Machtbe- 
reich ganz wesentlich auszudehnen, sie hatten sich politisch und 
finanziell offensichrlich von den schwere11 Schlägen wieder erholt. I n  
mehreren Rechtsliandlungen, die schwer voneinander abzugrenzen 
sind, erwarben die Toggenburger zwischen 1313 und 1329 von den 
Herren von Sax die Burg Wildenburg bei Wildhaus mit umliegendem 
Besitz bis hinunter nach Starkenstein.'Wamit war der entscheidende 
Schritt ins obere Toggenburg getan, der letztlich zur politischen Ein- 
heit des ganzen Thurtals als «Grafschaft Toggenburgn geführt hat, 
die dann die Abtei St. Gallen eine Generation nach dem Tode des 
letzten Toggenburgers von seinen Erben erwerben konnre. Von der 
1398 noch erwähnten Einsiedler Leheiishoheit '"über die Wildenburg 
ist nicht mehr die Rede. 

Der Tod des rätischen Freiherrn Donat von Vaz, der 1337 oder 
1338 ohne männliche Nachkommen starb, brachte wohl komplizierte 
erbrechtliche Probleine, aber ein beträchtlicher Teil des Erbes fiel an 
Kunigunde und deren Gemahl Friedrich V. von Toggenburg, tiämlich 
das Prätigau, Davos, Belfort, Churwalden, dazu kamen durch Kauf 
1355 die Herrschaft Maienfeld '"nd 1363 das Schanfizo?' Die Buro 
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die rätischen Gebiete." Lagen diese Gebiete vom Herrschaftszentrum 
auch weit entfernt, so boten sie doch den Ansatzpunkt für eine weit- 
ausgreifende TerritorialPolitik, und vor allem darf der wirtschaftli- 
che Wert dieser Gebiete an oder in der Nahe der wichtigen Straßen 
über die Bündnerpässe nicht unterschätzt werden. 

1340 bot sich die Gelegenheit, im toggenburgischen Kerngebier 
wichtige Rechte aus der Hand der Werdenberger zu erwerben." Wie 
diese in den Besitz der Burg Rüdberg, des Hofes Rengetswil und der 
Vogtei über St. Peterzell und Wald gekommen sind, ist nicht aufge- 
klart. Es scheint sich aber um Besitz zu handeln, der deu Toggenbur- 
gern im 13. Jahrhundert im Gefolge der Bluttat von 1226 verloren- 
gegangen war. Dazu kamen noch der Hof Bütschwil als Pfand des 
darniederliegenden Klosters Sr. Gallen und die Reichsvogtei über 
diesen Hof. Die intensive Beanspruchung durch die vazische Erb- 
schaftsaiigelegenheit hat die Grafen nicht davon abgehalten, die sich 
im Toggenburg selber bietenden Möglichkeiten zur Vollendung ihrer 
Herrschaft auszuilützen. 

Die Brun'sche Umwälzung in Zürich führte zu schweren Spannun- 
gen zwischen der Stadt und Rapperswil, wo die vertriebenen Räte 
Untersclilupf fanden. Toggenburg trat an die Seite Zürichs und war 
am Sieg bei Grinau 1337 beteiligt. In dieser Situation mußte der 
finanziell schwache Graf Johaiin von Habsburg-Rapperswil 1343 
wichtige Besitzungen in der obern March an Toggenburg verkaufen, 
den Hof Wangen, Lehen des Klosters St. Gallen, den Hof Tuggen, 
Pfaferser Lehen, und auch die Burg G r i n a ~ . " ~  Zweifellos spielte die 
Handelsstraße zu den Bündnerpässen mit ihren finanziellen Möglich- 
keiten eine Rolle bei diesen Erwerbungen, aber die Toggenburger sa- 
hen darin auch ein Verbindungsstück zu den kürzlich erworbenen 
vazischen Gebieten. Jedenfalls stießen sie damit in einen Raum vor, 
der auch für Zürich und Schwyz von großer Bedeutung war. Wir be- 
finden uns bereits in der Vorgeschichte des Alten Zürichkrieges. 

1377/78 lösten die Grafen zudem vom Ritter Gottfried Mülner 
dessen österreichische Pfandschaft ein: nämlich Alt- und Neurap- 
perswil, die Vogtei über Einsiedeln, Waggital und mittlere March, 

Vgl. die Nachveise im neuen Bündner Burgenbuch. 
" UBSG 111, 1386. 
'"UßSG IV, Anhang 220 mir Beilagen; Quellenwerk I/;, 488. 



sowie Kempraten und Joiia.'" Osterreich war aber nicht bereit, Rap- 
perswil wirklich aus der Hand zu geben. 1379 bezeichnen sich zwar 
die Grafen von Toggenburg als Vögte von Rapperswil '02, aber 1387 
setzten sich die he r r e i che r  praktisch in den Besitz der Burg'03 und 
lösten 1399 das Pfand wieder ein."' 

Im 14. Jahrhundert, besonders in der zweiten Hälfte, erreichte die 
toggenburgische Ausdehnungspolitik ihren Höhepunkt. Die Grafen 
griffen überall zu, wo sich Gelegenheit bot. 1335 verpfändete Johann 
von Habsburg-Rapperswil die Vogtei Erlenbach, Lehen von Einsie- 
deln, an ToggenburgZos, 10 Jahre später erfolgte der endgültige Ver- 
kauf.'" Den toggenburgischen Gebieten von Uznach und der March 
näher lag die Herrschaft Greifensee. 1369 verkauften die verschul- 
deten Landenberger diese Herrschaft an die Toggenburger.'" Bald 
meldete hier aber Zürich seine Interessen an. 1402 erwarb es die 
Herrschaft als Pfand für ein Darlehen von 6000 Gulden. Bezeich- 
nend für die zürcherische Territorialpolitik ist die Bestimmung, daß 
die Toggenburger nur ein Lösungsrecht haben sollten, solange sie im 
Burgrecht mit Zürich 

Immer wieder ist es die finanzielle Not des Adels, welche den Tog- 
genbnrgern die weitere Ausbreitung ermöglicht. So kauften sie 1376 
von den beiden Vettern Eberhard von Straß die Burg S~iegelberg bei 
Wetzikon TG mit umliegendem Besitz, Lehen vom Hochstift Kon- 

und 1384 verpfändete Herzog Leopold den Grafen die Graf- 
schaft Kyburg."' 

Die Stellung, welche die Toggenburger im Anschluß an die Bluttat 
von 1226 im Amt Tannegg und in Fischingen verloren hatten, konn- 
ten sie am Ende des 14. Jahrhunderts für kurze Zeit zurückgewinnen. 

1" Am 21. Januar 1378 bestätigten Donat und Friedrich von Toggenburg den Herr- 
schaftsleuten die bisherigen Rechte, StadtA Rappersu~il 54. 

'02 StadtA Rapperswil55. 
lo3 Während des Scmpacherkrieges mußte Toggenburg den Herzögen zugestehen, 

«da2 dcrselb unser herr das egenannt slos innehaben und mit eincm houptman 
besetzen sol», Thommen 11,224. 

' W  Urk. vom 12. Oktober 1399 M StALU. 
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Als ihr Pfand von Konstanz sind 1399 Amt und Burg Tannegg be- 
zeugt"', wozu auch die Klostervogtei über Fischingen gehörte; denn 
die Feste Tannegg mit allen Gerichten und Rechten und die Vogtei 
über das Kloster Fischingen wurden im Streit zwischen Friedrich VII. 
und seiner Cousine Kunigunde, der Gemahlin des Grafen Wilbelm 
von Montfort-Bregenz, 1402 durch schiedsgerichtlichen Entscheid 
der Kunigunde zugesprochen."' Hier aber stießen die Toggenburger 
auf den Widerstand der Bevölkerung und des Klosters, der vom Bi- 
schof zweifellos gefordert worden sein dürfte. Sie brachten nämlich 
die Pfandsumme auf, die Leute des Tannegger Amtes 1400 Pfund 
und das Kloster 600 Pfund, wofür ihnen der Bischof in einem Frei- 
heitsbrief 1409 versprach, sie nie wieder zu veräußern.Iz3 

Die Erledigung dieses Erbschaftsstreites zeigt sehr schön, wie 
richtig Friedrich den Wert der einzelnen toggenburgischen Besitzun- 
gen einschätzte. Denn neben dem bereits 1409 wieder verlorengegan- 
genen Amt Tannegg mit der Klostervogtei über Fischingen erhielt 
Kunigunde 1402 das im Kraftfeld der Stadt Zürich gelegene Amt 
Kyburg, dessen Pfandschaft die Stadt dann auch 1424 käuflich er- 
warb"', weiter den Rest der ehemals viel umfangreicheren Besitzun- 
gen im Thurgau, nämlich die Burg Spiegelberg, Lommis mit dem 
Kirchensatz und freie Leute. 

Zu den zentralen Gebieten im heutigen Toggenburg aus dem Erbe 
Donats erwarb Friedrich 1418 zur Abrundung von den Freiherren 
von Hewen noch die Vogtei über das Gericht Gegenhartsbuch im 
oberen Neckertal (Hemherg)."" 

Wenn auch nach vielen Schwierigkeiten, so gelang Graf Friedrich 
unter Ausnützung der politischen Lage im Reich 1417 ein ganz gro- 
Oer Schritt in seiner Territorialpolitik. Gegen den Widerstand der 
Habsburger, denen König Sigismund die Herrschaft entzogen hatte, 

'11 1399 erwähnt eine Konstanzer Bischofsurkunde anläßlich eines Eigcnleutetau- 
sches mit dem Kloster Rüti die Zustimmung Graf Donats von Toggenburg, 
. . . cui pro nunc iamdictum castrum in Tannegg cum suis 
exisrit, ThUB VIII, 4621, ähnlich ebd. 4625. 

"P UBSG IV, 2240. 
n3 B. Mcyer, Fischingen, S. 67, sind die in Anm. 111 zitierten 
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und der Bevölkerung erhielt er 1417 vom König die Herrschaft Feld- 
kirch, die er in den folgenden Jahren durch Erwerb der Pfandschaf- 
ten Rheineck, Rheintal, hinterer Bregenzerwald und Dornbirn noch 
abrunden konnte."' 

Da Friedrich bereits 1406 von den Herzögen von Osterreich die 
Grafschaft Sargans mit Freudenberg, Nidberg und Windegg als 
Pfand erhalten hatte"', verfügte das Haus Toggenburg nun über ein 
zusammenhängendes, wenn auch nicht geschlossenes Herrschaftsge- 
biet, das von der Grafschaft Kyburg bis an die Albula reichte und 
dessen Vorarlberger Teil von Feldkirch bis in den Bregenzerwald nur 
durch die Herrschaften Werdenberg und Sax vom Hauptgehiet ge- 
trennt war. 

Friedrichx8 aber konnte sich seiner Erfolge und seiner Macht nicht 
recht freuen, fehlten ihm doch die Nachkommen, die sein Werk hät- 
ten weiterführen köniien. Die dynastischen und politischen (Schwyz 
und Zürich) Erben standen bereit, sich nach seinem Tod eines mög- 
lichst großen Stücks der Erbschaft zu bemächtigen. Der Alte Zürich- 
krieg stand vor der Tür. 

Der Historiker ist nicht Futurologe. Wenn eine Entwicklung so 
abrupt abgebrochen wird wie hier durch den Tod Friedrichs im Jahre 
1436, so drängen sich ihm doch Fragen auf, auch wenn er sie nicht 
beantworten kann und will. Hätten leibliche Erben Friedrichs dieses 
Machtgebilde zusammenhalten können? Hätte dieser Dynastenstaat 
sich zwischen den kommunalen Kräften der Eidgenossenschaft und 
den Habsburgern halten können? Hätten die Toggenburger auf die 
Dauer Habsburg von den Vorlanden fernhalten und hier einen 
dauerhaften Staat errichten können oder wären sie letztlich in die 
Stellung eines habshurgischen «Vogtes für die Vorlande;., ahgesun- 
ken? Jedenfalls zeigen diese Fragen, daß im ostschweizerischen R a u a  
durch das Weiterwirken der Toggenburger auch andere politische 

"'Die komplizierten Verhältnisse im Vorarlberg von der Zeit der Appenzeller 
Kriege bis zum Ubergang an Toggenburg sind neuestens sehr detailliert darge- 
stellt worden von B. Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs, Bd. 11, Wien/Köln/Graz 
1974, C. 140 ff., bes. S. 177-194 (XIII.  Graf Friedrich von Toggenburg). 

'I7 Landesregierungsarchiv Innsbruck, Repertorium des SchatzA, VI, 10. 
" 8  Ober Friedrich VII. und die Vorgeschichte des Alten Zürichkricges vg1. die um- 

fassende Arbeit von P. Biitler (wie A m .  57), MVG 22, 1887, S. 1-108 und 
MVG 25, 1894, S. 1-102. 



Entwicklungen denkbar gewesen wären als diejenigen, die dann ein- 
getreten sind. 

Nicht ein von dynastischen Zufallen abhängiges, zu wenig ge- 
schlossenes, noch nicht zum Territorialstaat gewordenes Herrschafts- 
gebilde, dessen Herrschaftsauffassung immer mehr in Gegensatz zu 
den treibenden Kräften der Zeit geriet, hat sich durchgesetzt, sondern 
politische Gebilde, die von personalen Faktoren weitgehend unab- 
hängig waren, einerseits die eidgenössischen Orte, andererseits das 
Kloster St. Gallen, das trotz schwerer Krisen aus der Tradition im- 
mer wieder neue Kräfte schöpfte und an welches das den Namen der 
Grafen weitertragende Kerngebiet, die Grafschaft Toggenburg, 1468 
gefallen ist. 










